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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Herne über das Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 18. Landtag 

Nordrhein-Westfalen am 15. Mai 2022 

1. Wählerverzeichnis 

Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl wird in der Zeit vom 25. April 2022 bis zum 
29. April 2022 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) während der Öffnungszeiten Montag bis 
Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr im Fachbereich Immobilien 
und Wahlen, Wahlbüro, Technisches Rathaus, Raum B.604, Langekampstr. 36, 
44652 Herne, für wahlberechtigte Personen zur Einsichtnahme bereitgehalten. 

Jede wahlberechtigte Person kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern eine wahlberechtigte Person die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Personen überprüfen will, hat sie Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von wahlberechtigten Personen, für die im 
Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen 
ist. 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist 
durch ein Datensichtgerät möglich. 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

2. Einspruch gegen das Wählerverzeichnis 

Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 
20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, spätestens am 29. April 2022 bis 12 Uhr beim 
Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Immobilien und Wahlen, Wahlbüro, 
Technisches Rathaus, Raum B.604, Langekampstr. 36, 44652 Herne, Einspruch einlegen. 

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

3. Wahlberechtigung 

Wahlberechtigte Personen, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis 
spätestens zum 24. April 2022 eine Wahlbenachrichtigung. 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er 
sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

Wahlberechtigte Personen, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden 
und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 

4. Wahlschein 

Wer einen Wahlschein für die Landtagswahl am 15. Mai 2022 hat, kann an der Wahl 
innerhalb seines Landtagswahlkreises durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
(Stimmbezirk) dieses Landtagswahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 
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5. Antrag auf einen Wahlschein 

Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, 

5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, 

a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis nach § 10 Abs. 4 der Landeswahlordnung (bis zum 
29. April 2022) versäumt hat, 

b) wenn sie aus einem von ihr nicht zu vertretenden Grund nicht in das 
Wählerverzeichnis aufgenommen worden ist oder 

c) wenn ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der 
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis entstanden ist oder sich 
herausstellt. 

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen wahlberechtigten 
Personen bis zum 13. Mai 2022, 18 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder 
elektronisch beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, 
Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form als 
gewahrt. Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig. 

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder 
nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum 
Wahltage, 15 Uhr, gestellt werden. 

Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine wahlberechtigte Person 
glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum Tage 
vor der Wahl, 12 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Personen können aus den 
unter 5.2 Buchstabe a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15 Uhr, stellen. 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens 
unkundig oder körperlich beeinträchtigt ist, kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. 
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6. Wahlschein und Briefwahl 

Mit dem auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung befindlichen Wahlscheinantrag hat die 
wahlberechtigte Person die Möglichkeit, einen Wahlschein für die Landtagswahl am 
15. Mai 2022 zu beantragen. 

Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person 

• einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises 

• einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag 

• einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, 
versehenen roten Wahlbriefumschlag und 

• ein Merkblatt für die Briefwahl. 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, 
wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier 
wahlberechtigte Personen vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme 
der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen. 

Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich den Stimmzettel, legt ihn in den 
amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, der zu verschließen ist, unterzeichnet die auf dem 
Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides statt, steckt den unterschriebenen 
Wahlschein und den Stimmzettelumschlag in den amtlichen roten Wahlbriefumschlag und 
verschließt diesen.  

Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder aufgrund einer Beeinträchtigung 
an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die 
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der wahlberechtigten 
Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder 
wenn ein Interessenskonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung 
der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person 
erlangt hat. 

Bei der Briefwahl muss die Wählerin/der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 
Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort 
spätestens am Wahltage bis 18 Uhr eingeht. 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er 
kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

Herne, 25. März 2022  Der Oberbürgermeister: Dr. Frank Dudda  
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG der zugelassenen Kreiswahlvorschläge des 
Wahlkreises 110 Herne für die Wahl zum 18. Landtag Nordrhein-Westfalen am 

15. Mai 2022  

Auf Grund des § 22 Abs. 1 des Landeswahlgesetzes (LWahlG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16. August 1993 (GV. NRW. S. 516), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 16. Februar 2021 (GV. NRW. S. 189) in Verbindung mit § 27 der Landeswahlordnung 
(LWahlO) vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 544, ber. S. 94), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 15. Juni 2021 (GV. NRW. S. 790) gebe ich die vom Kreiswahlausschuss in 
der Sitzung am 22.03.2022 für die Wahl des 18. Landtag Nordrhein-Westfalen im Wahlkreis 
110 Herne zugelassenen Kreiswahlvorschläge bekannt.  

Zugelassene Kreiswahlvorschläge  

Die Reihenfolge und Nummerierung der Kreiswahlvorschläge ergibt sich aus § 29 Abs. 2 
Satz 1 LWahlO.  

Die Bewerberin und die Bewerber in den Kreiswahlvorschlägen sind nachstehend in der in 
§ 27 in Verbindung mit § 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 LWahlO vorgeschriebenen Form 
aufgeführt. 
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Nr. Name Beruf Geburtsjahr Geburtsort E-Mail-Adresse Wohnort Partei Kennwort 

1 Mähler, Markus Lehrer 1990 Gelsenkirchen markus.maehler@cdu-herne.de Herne Christlich Demokratische Union 
Deutschlands 

CDU 

2 Vogt, Alexander Journalist,  
Landtagsabgeordneter 

1978 Herne alexander.vogt@landtag.nrw.de Herne Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands 

SPD 

3 Nückel, Thomas Journalist,  
Mitglied des Landtages 

1962 Herne thomas.nueckel@landtag.nrw.de Herne Freie Demokratische Partei FDP 

5 May, Fabian Lehrer 1995 Herne fabian.may@gruene-herne.de Herne BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN GRÜNE 

6 Köllner, Wiebke Altenpflegekraft,  
freiberufliche Pflegedozentin 

1995 Witten wiebkekoellner95@gmx.de Bochum DIE LINKE DIE 
LINKE 

9 Pietas, Sven Beamter 1979 Herne svenpietas@gmx.de Herne FREIE WÄHLER FREIE 
WÄHLER 

13 Weispfenning,  
Peter Georg 

Rechtsanwalt 1967 Aschaffenburg Peter_Weispfenning@web.de Herne Marxistisch-Leninistische Partei 
Deutschlands 

MLPD 

18 Weber, Michael Immobilienkaufmann 1981 Schwerin Michael.Weber@ovw24.de Bochum Basisdemokratische Partei 
Deutschland 

dieBasis 

 

Herne, 30. März 2022  Der Kreiswahlleiter: Dr. Frank Dudda (Oberbürgermeister) 
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Öffentliche Bekanntmachung - Jährliche Feststellung verkehrsgefährdender 
Grabzeichen (Grabsteine) auf den Friedhöfen der Stadt Herne 

Nach der Friedhofssatzung der Stadt Herne in der zurzeit gültigen Fassung müssen alle 
Grabmale dauerhaft und fachgerecht gegründet sein.  

Aus diesem Grund werden alle Grabmale auf den nachfolgend genannten städtischen 
Friedhöfen im Zeitraum vom 19. April bis 20. Mai 2022 auf Standsicherheit überprüft:  

1. Südfriedhof Friedhof an der Wiescherstraße  

2. Nordfriedhof Friedhof an der Kaiserstraße  

3. Ostfriedhof Friedhof an der Horsthauser Straße  

4. Holthauser Friedhof Friedhof an der Friedhofstraße  

5. Waldfriedhof Friedhof an der Ewaldstraße/Herten  

6. Holsterhauser Friedhof Friedhof an der Horststraße  

7. Röhlinghauser Friedhof Friedhof an der Hofstraße  

Die bei der Überprüfung festgestellten Gefahrengrabsteine werden zunächst mit einem 
auffälligen Aufkleber gekennzeichnet.  

Grabsteine, die umzustürzen drohen, werden unverzüglich niedergelegt.  

Die Nutzungsberechtigten werden gebeten, die festgestellten Mängel spätestens bis zum 
15. September 2022 abzustellen oder abstellen zu lassen.  

Kommen die Nutzungsberechtigten dieser Aufforderung innerhalb der gesetzten Frist nicht 
nach, werden bemängelte, d. h. standunsichere Grabmale zur Vermeidung von 
Unfallgefahren niedergelegt.  

Niedergelegte Grabmale sind innerhalb eines Zeitraumes von 3 Monaten seitens der 
Nutzungsberechtigten wieder fachgerecht aufzustellen oder zu entfernen.  

Andernfalls werden niedergelegte Grabmale nach Fristablauf durch den Fachbereich 
Stadtgrün von den jeweiligen Grabstätten entfernt.  

Dies kann zu Lasten der Nutzungsberechtigten erfolgen.  

Herne, 04.04.2022  
Der Oberbürgermeister  
In Vertretung  
Friedrichs  
Stadtrat  
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) für Ionut Niculai 

Für Herrn Ionut Niculai, unbekannten Aufenthalts, zuletzt Karlsplatz 3, 44629 Herne, liegt 
bei der Behörde Stadt Herne, Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche Ordnung, Bußgeldstelle, 
Südstr. 8, 44625 Herne, Zimmer 104 folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  

 Bescheid vom 31.03.2022, Aktenzeichen 83841516/A1J/0490  

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle nach telefonischer 
Terminabsprache unter der Nummer 02323 16-2081 in Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 7. März 2006 (SGV. NRW. 
2010) als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  

Datum: 01.04.2022  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) für Bebe-Fernando 

Simion 

Für Herrn Bebe-Fernando Simion, unbekannten Aufenthalts, zuletzt Krümmede 3 in 
44791 Bochum, liegt bei der Behörde Stadt Herne, Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche 
Ordnung, Bußgeldstelle, Südstr. 8, 44625 Herne, Zimmer 104 folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit:  

 Bescheid vom 31.03.2022, Aktenzeichen 83535024/A1J/0490  

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle nach telefonischer 
Terminabsprache unter der Nummer 02323 16-2081 in Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 7. März 2006 (SGV. NRW. 
2010) als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  

Datum: 01.04.2022  
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) für Marius-Octavian Tudor 

Für Herrn Marius-Octavian Tudor, unbekannten Aufenthalts, zuletzt Karlsplatz 3, 
44629 Herne, liegt bei der Behörde Stadt Herne, Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche 
Ordnung, Bußgeldstelle, Südstr. 8, 44625 Herne, Zimmer 104 folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit:  

 Bescheid vom 31.03.2022, Aktenzeichen 83841559/A1J/0490  

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle nach telefonischer 
Terminabsprache unter der Nummer 02323 16-2081 in Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 7. März 2006 (SGV. NRW. 
2010) als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  

Datum: 01.04.2022  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) für 

Lipoveanca Constantin 

Letzte bekannte Anschrift: Blücherstr. 15, 44628 Herne.  

An Frau Lipoveanca Constantin ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 
31.08.01-02.003727 vom 30.03.2022 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden 
kann, da eine Postzustellung nicht möglich ist.  

Dieses Schriftstück kann von der Person zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, 
8:00-12:00 Uhr und Donnerstag 8:00-12:00 Uhr u. 13:30-15:30 Uhr) beim Fachbereich 
Kinder-Jugend-Familie, Hauptstr. 241, 44649 Herne, eingesehen werden.  

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 2 Wochen verstrichen sind. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können.  

Herne, den 01.04.2022  
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) für Muhsin Andic 

Für Herrn Muhsin Andic, geboren 28.06.1974 in Cizre, zuletzt wohnhaft und gemeldet 
Dürerstr. 35, 44652 Herne, derzeit unbekannten Aufenthaltes, liegt bei der Stadt Herne, 
Fachbereich Bürgerdienste, Fahrerlaubnisbehörde, Südstraße 8, 44625 Herne, Zimmer 6 - 9, 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  

 Bescheid vom 23.03.2022, Aktenzeichen 24/4-Ko  

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle - nach vorheriger 
Terminvereinbarung -  
Montag und Dienstag in der Zeit von 8:00 bis 15.30 Uhr  
Donnerstag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr und  
Freitag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr  
in Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 7. März 2006 (SGV. NRW. 
2010) als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  

Herne, 04.04.2022  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) für Stefan Sorin Nacea 

Für Herrn Stefan Sorin Nacea, geboren 21.08.1999, zuletzt wohnhaft Gahlenschestr. 172, 
44809 Bochum, liegt bei der Behörde Stadt Herne, Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche 
Ordnung, Bußgeldstelle, Südstr. 8, 44625 Herne, Zimmer 101 folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit:  

 Bescheid vom 10.11.2021, Aktenzeichen 83594608/A1S/0490  

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle nach vorheriger Terminabsprache 
in Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 7. März 2006 (SGV. NRW. 
2010) als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  

Herne, 05.04.2022  
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) für Nikolay Kurtev 

Letzte bekannte Anschrift: Heidstr. 31, 44649 Herne.  

An Herrn Nikolay Kurtev (geboren 26.02.1980) ist ein Schriftstück der Stadt Herne, 
Aktenzeichen 31.08.01-11.000308 vom 06.04.2022 gerichtet, welches insgesamt nicht 
zugestellt werden kann, da eine Postzustellung nicht möglich ist.  

Dieses Schriftstück kann von der Person zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, 
8:00-12:00 Uhr und Donnerstag 8:00-12:00 Uhr u. 13:30-15:30 Uhr) beim Fachbereich 
Kinder-Jugend-Familie, Hauptstr. 241, 44649 Herne, eingesehen werden.  

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 2 Wochen verstrichen sind. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können.  

Herne, den 06.04.2022  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) für Angelina Lemke 

Für Frau Angelina Lemke, wohnhaft Mont-Cenis-Str. 196, 44627 Herne, liegt bei der 
Behörde Stadt Herne, Stadt im Fachbereich Öffentliche Ordnung, Bußgeldstelle, Südstr. 8, 
44625 Herne, Zimmer 101 folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  

 Bescheid vom 12.01.2022, Aktenzeichen 83625902/A1N/0490  

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle, nur nach Terminabsprache, zu 
den unten genannten Öffnungszeiten Montag - Freitag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und Mo., 
Di., Do von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr in Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 7. März 2006 (SGV. NRW. 
2010) als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  

Herne, 06.04.2022  
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